Übernahme der WEEE in Großbritannien

zum 2. Januar 2007 erfolgte die Umsetzung der Richtlinie 2002/96/EG (sog. WEEE-Richtlinie) in britisches Recht. 

Mit den Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 (WEEE-Regulations, SI 2006 No. 3289) hat Großbritannien als eines der letzten EU-Mitgliedstaaten die Umsetzung der WEEE-Richtlinie in nationales Recht vorgenommen, nachdem eine begleitende Verordnung zu Stoffverboten (RoHS-Regulations, SI 2005 No. 2748) bereits im Sommer 2006 erlassen wurde. Wegen der gemeinsamen europarechtlichen Grundlage ist die Zielrichtung der WEEE-Regulations mit der des deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) zwar vergleichbar, weicht in der Ausgestaltung einzelner Bereiche jedoch von diesem ab. 

Vom Anwendungsbereich der WEEE-Regulations Betroffene werden mit der finanzieller Verantwortung für die Sammlung, Behandlung, Verwertung und umweltgerechte Beseitigung von Elektroaltgeräten belastet. Im Rahmen dieser Verantwortung sind sie gemäß Regulation 10(1) der Verordnung verpflichtet, sich einem kollektiven Rücknahmesystem (Compliance scheme) als Mitglied anzuschließen. Dem Handel wird indes die Wahl eingeräumt, Altgeräte aus privaten Haushalten entweder selbst zurückzunehmen (In-store take back service) oder sich an einem speziellen Rücknahmesystem für diesen Sektor zu beteiligen (Distributer take back scheme). Hinzu treten die aus dem ElektroG bekannten Kennzeichnungspflichten. Zudem sind verschiedene Dokumentations- und Berichtspflichten seitens der Hersteller zu beachten. 

Die Zeit läuft! 
Ähnlich wie seinerzeit im ElektroG hat auch der britische Gesetzgeber bestimmte Fristen gesetzt, innerhalb derer die einzelnen Pflichten erfüllt werden müssen. Bis zum 15. März 2007 etwa haben sich Hersteller und Importeure bei anerkannten Compliance schemes  zu registrieren. Ab 1. April 2007 sind dann alle in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte verordnungskonform zu markieren. Zum Stichtag des 1. Juli 2007 greift letztlich die Pflicht zur kostenlosen Rücknahme von Altgeräten aus Privathaushalten in Großbritannien. Mit diesem Tag tragen Compliance schemes und die ihnen angehörenden Hersteller die Verantwortung für die Rücknahme und Entsorgung der meisten Elektroaltgeräte. Verstöße gegen diese Pflichten können mit teilweise erheblichen Geldbußen geahndet werden. 

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Unterstützung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben benötigen, stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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